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Index der gerichtlichen Forderungsbeitreibung 2021 
Nicolas Mantseris, Neubrandenburg 

Kernaussagen 

 Der Index sinkt deutlich auf 56 Punkte und liegt damit um 14 Punkte niedriger, im Vergleich 

zum Vorjahr 

 Die drei bisher betrachteten Indikatoren aus der Gerichtsstatistik zeigen trotz der Pandemie  

ein sich weiter reduzierendes Vollstreckungsgeschehen an. 

 Der neu eingeführte Indikator ‚Vollstreckungssachen‘ weist mit Ausnahme des Jahres 2020 

eine nahezu konstantes Vollstreckungsgeschehen aus. Im Jahr 2020 reduziert der Indikator 

sichtbar um knapp 10 %.  

 Die Zahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren  wurde aufgrund einer 

Gesetzänderung kleiner. Es ist schon jetzt zu erkennen, dass die Zahl dieser Verfahren im Jahr 

2021 deutlich steigt. 

Bericht 
In diesem Beitrag wird der Index der gerichtlichen Zwangsvollstreckung weitergeschrieben. Es ist der 

vierte Bericht dieser Art.  Der Index beschreibt den Vollstreckungsdruck gegenüber Privathaushalten.  

Das starke Sinken des Index im vergangenen Jahr ist erheblich auf die geplante Reform der 

Insolvenzordnung zurückzuführen. Die Aussicht für Ratsuchende, im Jahr 2021 ein um drei Jahre 

verkürztes Verfahren in Anspruch nehmen zu können, führte – wie erwartet - zu einer Verschiebung 

der Antragstellung ins Folgejahr. 

 

Da allerdings auch die weiteren Indikatoren eine zum Teil erheblichen Reduktion aufweisen, lässt sich 

deutlich erkennen, dass auch in der Pandemie-Situation des vergangenen Jahres der 

Vollstreckungsdruck weiter abgenommen hat.  

Möglicherweise lässt sich die Reduktion auch mit Lockdown erklären, in dem weniger 

Vollstreckungsmaßnahmen  beauftragt wurden, teils weil Schuldnerinnen und Schuldnern 

beispielsweise bei Krediten oder Mietschulden Zahlungsaufschübe gewährt wurden, teils weil 

110 107 
103 

99 100 

96 92 

85 

87 87 
81 

77 
71 70 

56 
40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Index der gerichtlichen Forderungsbeitreibung 
2021 

Q
u

el
le

: B
u

n
d

es
am

t 
fü

r 
St

at
is

ti
k,

 e
ig

en
e 

B
er

ec
h

n
u

n
g 



2 
 

Gläubiger die Mitarbeitenden in Homeoffice geschickt haben und damit weniger Aufträge umgesetzt 

wurden. 

Im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2006 halbierte sich der Vollstreckungsdruck gegen 

Privathaushalte nahezu.  

Diese Reduktion geht mit der Reduktion der Erwerbslosigkeit einher. Seit 2005 reduzierte sich 

bundesweit die Erwerbslosigkeit erheblich.  

 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung: Datenreport 2021, S. 152 

Sofern die Überschuldung zeitversetzt mit der Erwerbslosigkeit korreliert, müsste spätestens in 2022 

auch das Vollstreckungsgeschehen wieder - aber nur – leicht und kurzzeitig steigen. Lag die 

Erwerbslosenquote im Jahr 2019 noch bei 3,2 % ist sie im ersten Jahr der Pandemie auf 3,9 % 

gestiegen. Im September 2021 lag die Quote bereits wieder bei 3,2 %.   

Allerdings relativiert der neu eingeführte Indikator ‚Vollstreckungssachen‘ dieses Bild, siehe unten. 

Demnach blieb das konkrete Vollstreckungsgeschehen in den ausgewerteten Jahren von 2014 bis 

2019 nahezu gleich.  Für das Jahr 2020 ist auch hier eine signifikante Reduktion zu erkennen.  

Mahnverfahren 
Nachdem die Mahnverfahren im vorvergangenen Jahr leicht stiegen, fiel die Reduktion in 2020 um 

mehr als 8 % sehr deutlich aus. Die Stagnation der vergangenen Jahre setze sich nicht fort. Mit etwa 

4,5 Mio. Mahnverfahren hat sich die Zahl der Verfahren seit 2003 mehr als halbiert. 

Im Rahmen einer Schuldenbiographie ist ein gerichtliches Mahnverfahren Voraussetzung für 

Vollstreckungshandeln bei zivilrechtlichen Forderungen. Üblicherweise kann ein Gläubiger erst mit 

einem durch ein Mahnverfahren erlangten Vollstreckungsbescheid Zwangsvollstreckungsversuche 

durchführen, bzw. die Vermögensauskunft verlangen. Steigen die Zahlungsschwierigkeiten in 
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Privathaushalten müssten in einer frühen Phase die gerichtlichen Mahnverfahren sichtbar steigen. 

Dass stattdessen die Zahl der Mahnverfahren im Pandemiejahr sinkt, wäre angesichts der durch die 

Pandemie entstandenen finanziellen Turbulenzen privater Haushalte nicht zu erwarten gewesen.  

 

 

Hinterlegte Vermögensverzeichnisse 
Seit dem Höchststand im Jahr 2004 hat sich die Zahl der hinterlegten Vermögensverzeichnisse 

halbiert. Allein im vergangenen Jahr reduzierte sich Zahl dieses Indikators um 13,4 %. 

  

Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren 

Seit 2010 hat die Zahl der Verbraucherinsolvenzverfahren kontinuierlich abgenommen.  

Die deutliche Reduktion auf 45.249 eröffneten Verfahren im Jahr 2020 ergibt sich aus der im Sommer 

2020 angekündigten Reform der Insolvenzordnung. Angesichts der drohenden finanziellen Probleme 

vieler Haushalte wurde die vom Europaparlament vorgegebene Reduktion der Laufzeit zur 

Restschuldbefreiung auf drei Jahre in Deutschland zeitlich vorgezogen eingeführt und trat Ende 2020 
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in Kraft. Da sich diese Situation ab Sommer abzeichnete, war es für viele Schuldnerinnen und 

Schuldner attraktiv, dieses halbe Jahr zu warten. Der Rückstau wurde im ersten halben Jahr 2021 

abgebaut. Damit wird die Zahl der Verfahren in 2021 nur in Verbindung mit der Entwicklung in 2020 

aussagekräftig.  

 

Vollstreckungssachen 

Da die gerichtlichen Mahnverfahren an den jeweils zuständigen Mahngerichten am Sitz der Gläubiger 

durchgeführt werden, sind diese für eine Vergleichbarkeit des Vollstreckungsgeschehens in den 

Bundesländern nicht geeignet. Zudem sind Mahnverfahren an zentralen Mahngerichten zum Teil 

bundesländerübergreifend konzentriert. Damit lassen sich die einzelnen Verfahren nicht den 

jeweiligen Bundesländern zuordnen.  

Um den Geschäftsanfall in den Zivilgerichten zu erfassen, werden unter der Position 

‚Vollstreckungssachen‘ 13 verschiedene Geschäftsvorfälle erfasst, siehe Anhang 2. Die weitaus 

häufigste Art der Geschäftsvorfälle werden ‚Anträge auf Erlass eines Pfändungs- und 

Überweisungsbeschlusses‘ sein. Das können Pfändungen des Lohns, des Kontoguthabens oder 

anderer Ansprüche sein, z.B. gegenüber dem Finanzamt oder dem Vermieter.  Damit werden in 

dieser Position für Überschuldete wesentliche Geschäftsvorfälle bei dem Amtsgericht erfasst, in 

dessen Einzugsgebiet der Wohnort der Schuldnerin, bzw. des Schuldners liegt. 

Die Anzahl der Pfändungen sagt nicht unmittelbar etwas über die Zahl der betroffenen 

Schuldner*innen aus. Es können mehrere Pfändungen gegen ein und dieselbe Person ausgesprochen 

werden. Eine Pfändung ist in der Regel jedoch Ausdruck einer manifesten Zahlungsunfähigkeit. 

Damit ist der statistisch erfasste Geschäftsvorfall ‚Vollstreckungssachen‘ ein guter Indikator, um die 

Vollstreckungstätigkeit am Wohnort des Schuldner, bzw. der Schuldnerin zu erfassen.  Diese 

regionale Zuordnung ermöglicht auch eine gute Vergleichbarkeit der Bundesländer.  
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Ausgewertet wird dieser Indikator für die Zeit ab 2014. Im Unterschied zu den anderen 

ausgewerteten Indikatoren sinkt dieser Indikator im Zeitverlauf bis 2019 nicht. Auffällig ist eine 

nahezu gleich bleibende Vollstreckungstätigkeit in den vergangenen Jahren, mit einem deutlichen 

Einbruch im Jahr 2020.   

Bundesländer im Vergleich 
Auf Bundesebene lässt sich leicht mit den absoluten Zahlen arbeiten. Bei dem Vergleich von 

Regionen sind die jeweils absoluten Zahlen in das Verhältnis der Bevölkerung zu setzen.  

Für die Indikatoren Vermögensauskunft, eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren und 

Vollstreckungssachen sind die Daten hier als Grafiken dargestellt. 

Die Bundesländer mit dem geringsten Vollstreckungsdruck sind Bayern und Baden-Württemberg. 

Sachsen-Anhalt und Bremen gehören zu den Bundesländern mit dem höchsten Vollstreckungsdruck. 
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Anhang 1 – Erläuterungen 

Methodik 
Dem Index liegen die drei Indikatoren 

- Gerichtliches Mahnverfahren 

- Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren 

- Hinterlegte Vermögensverzeichnisse  

zugrunde. Dabei ist der erstgenannte Indikator mit 20 % gewichtet, die beiden anderen fließen mit je 

40 % in den Index ein.  Während sowohl das Verbraucherinsolvenzverfahren als auch die 

Vermögensauskunft als finale Vollstreckungshandlungen an konkreten zahlungsunfähigen Personen 

zu bezeichnen sind, ist das gerichtliche Mahnverfahren eine Vorstufe der Vollstreckung. Daraus 

ergibt sich jedoch nicht unmittelbar und sicher eine konkrete Zahlungsunfähigkeit. Daher wird dieser 

Indikator geringer gewichtet.   

Ausgangspunkt ist das Jahr 2010. Für jeden Indikator wird jeweils die Veränderung zum Jahr 2010 

berechnet. Diese Veränderung fließt mit der entsprechenden Gewichtung in den Index ein.   

0,00 
2,00 
4,00 
6,00 
8,00 

10,00 
12,00 

Verbraucherinsolvenzverfahren pro 10.000 EW 
im Jahr 2020 

0,0 
50,0 

100,0 
150,0 
200,0 
250,0 
300,0 
350,0 
400,0 

Vollstreckungssachen pro 10.000 EW  
im Jahr 2020 

Q
u

el
le

: B
u

n
d

es
am

t 
fü

r 
St

at
is

ti
k,

 e
ig

en
e 

B
er

ec
h

n
u

n
g 

Q
u

el
le

: B
u

n
d

e
sa

m
t 

fü
r 

St
at

is
ti

k,
 e

ig
en

e 
B

er
ec

h
n

u
n

g 



7 
 

Das gerichtliche Mahnverfahren kann auch gegen juristische Personen durchgeführt werden. Hier 

wird davon ausgegangen, dass sich der weit überwiegende Teil der Mahnverfahren gegen 

Privathaushalte richtet. Gerichtliche Mahnverfahren werden nur bei zivilrechtlichen Forderungen 

angewendet. Damit fehlt bei diesem Indikator die Zahl der öffentlich rechtlichen Forderungen.  

Neben dem Verbraucherinsolvenzverfahren müssen unter bestimmten Voraussetzungen 

Privatpersonen auch ein sogenanntes Regelinsolvenzverfahren beantragen. Die so Betroffenen 

bleiben bei diesem Indikator unberücksichtigt.  

Im Jahr 2013 wurde die bis dahin erforderliche „eidesstattliche Versicherung“ durch die 

„Vermögensauskunft“ ersetzt. Die Verfahren unterscheiden sich leicht. Vor allem kann die 

Vermögensauskunft nunmehr alle zwei Jahre (zuvor drei Jahre) verlangt werden. Im Übergang haben 

Gerichte, wie sich aus der Auswertung der Landesdaten ergibt, die Daten zur Vermögensauskunft 

nicht oder verspätet gemeldet, so dass die Datenbasis für die Jahre 2013 und 2014 nicht ganz 

zuverlässig ist. Als Indikator werden die statistischen Daten nahtlos verwendet.         

Erst ab 2006 kann das im Jahr 1999 eingeführte Verbraucherinsolvenzverfahren als neues 

Rechtsinstitut vollständig durchgesetzt gelten. Daher ist der Index bis 2005 nicht aussagekräftig. 

Quelle der Daten ist die Gerichtsstatistik des Bundesamtes für Statistik, Zivilgerichte - Fachreihe 10, 

Reihe 2.1.1  

Mahnverfahren 

In einem gerichtlichen Mahnverfahren manifestiert sich eine dauerhafte Zahlungsproblematik für 

eine bestimmte Forderung. Durch das Entstehen weiterer Kosten wird es für den Schuldner darüber 

hinaus immer schwieriger eine Lösung zu finden. Ein erfolgreiches Mahnverfahren ermöglicht dem 

Gläubiger schließlich Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchzuführen, ohne mit einer förmlichen 

Klage die Forderung gerichtlich feststellen zu lassen. Das Mahnverfahren geht der 

Vermögensauskunft voran. Da für jede außergerichtlich nicht beigetriebene zivilrechtliche Forderung 

meist je ein Mahnverfahren durchgeführt wird, kann über die Anzahl der Mahnverfahren damit kein 

unmittelbarer Rückschluss auf die Zahl der überschuldeten Haushalte getroffen werden. Die 

Entwicklung der Zahl der Mahnverfahren an sich ist jedoch geeignet, generell eine Aussage über 

Zahlungsprobleme zu treffen. 

Hinterlegte Vermögensverzeichnisse 

Die Vermögensauskunft stellt die abschließende Stufe in einer Schuldnerkarriere dar. Es ist die 

manifestierte Überschuldung, in der der Schuldner gezwungen wird, an Eidesstatt seine 

Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäß offen zu legen. In der Regel können in der 

Vermögensauskunft keine pfändbaren Vermögenswerte mehr angegeben werden. Diese sind meist 

schon vorher verwertet oder mit Sicherungsrechten belastet. Gläubiger nutzen die aus der 

Vermögensauskunft gewonnenen Daten schließlich für Vorratspfändungen bei der kontoführenden 

Bank, dem Finanzamt oder dem Vermieter, sofern der Vermieter eine Kaution einbehalten hat. Da 

die Vermögensauskunft die eidesstattliche Versicherung unmittelbar abgelöst hat, werden die Daten 

in der Zeitreihe nahtlos betrachtet. 

Die Vermögensauskunft ist damit ein eindeutiger Indikator zur Feststellung einer Zahlungsunfähigkeit 

und ein eindeutiger Indikator die Belastung privater Haushalte zu beschreiben.  

                                                           
1 https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/_inhalt.html  

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/_inhalt.html


8 
 

Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren 

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist ein besonderer Zeitpunkt im Verlauf einer 

Verschuldungsbiographie. Dieser kann als Wendepunkt bezeichnet werden. Ab diesem Zeitpunkt 

kann die Überschuldung als reguliert gelten. Die Schulden des Haushaltes bestehen zunächst jedoch 

weiterhin.    

Die Entwicklung der Zahl der Verbraucherinsolvenzen nimmt bis 2010 einen anderen Verlauf als die 

weiteren Daten aus der Gerichtsstatistik. Es ist davon auszugehen, dass sich das Verfahren als 

Rechtsinstitut erst im Jahr 2006 vollständig durchgesetzt hat, nachdem es 1999 eingeführt und 2001 

hinsichtlich einer breiten Nutzbarkeit reformiert wurde. Die Entwicklung bis 2010 lässt vermuten, 

dass es so lange gedauert hat, bis die meisten Altfälle abgearbeitet wurden. Ab 2010 reduziert sich 

die Zahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzen kontinuierlich und folgt damit dem Trend der 

weiteren Indikatoren. Für die Zeit vor 2006 sind die Daten für den Index daher nicht wirklich nutzbar.  

Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist das wesentliche Verfahren, das zahlungsunfähigen 

Schuldnern die Möglichkeit gibt, wieder schuldenfrei zu werden. Hinzu müssten die gescheiterten 

Unternehmer gezählt werden, die als Privatpersonen das Regelinsolvenzverfahren nutzen mussten, 

um jedoch dasselbe Ziel, die Restschuldbefreiung zu erlangen.   

Anhang  2 – Vollstreckungssachen 
Geschäftsvorfälle an Amtsgerichten, die unter ‚Vollstreckungssachen‘ zusammengefasst sind2: 

1. Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die Zwangsvollstreckung in das 

bewegliche Vermögen durch den Gerichtsvollzieher (§ 114 ZPO), 

2. Anträge auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses (§§ 829, 835 ZPO), 

3. Anträge auf Aufhebung, Einstellung oder Beschränkung der Zwangsvollstreckung (zum 

Beispiel § 769 Absatz 2, § 954 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe 

a der Verordnung (EU) Nummer 655/2014, §§ 954 Absatz 3 Satz 1, 955 Satz 1, 1084, 1096, 

1109 ZPO oder § 31 AUG), 

4. Erinnerungen gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher 

(§ 766 ZPO) und Rechtsbehelfe nach § 954 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 

1 Buchstabe b und Absatz 2 der Verordnung (EU) Nummer 655/2014, 

5. Vollziehung von in einem anderen Mitgliedsstaat erlassenen Beschlüssen zur vorläufigen 

Kontenpfändung nach §§ 949 Absatz 2, 952, 954 Absatz 4 ZPO, 

6. Anträge auf Vollstreckungsschutz (§ 765a ZPO), 

7. Anträge auf Festsetzung der Vollstreckungskosten (§ 788 Absatz 2 ZPO), 

8. Anträge auf Genehmigung der Durchsuchung der Wohnung des Schuldners (§ 758a ZPO, § 

287 Absatz 4 AO), 

9. Anträge der Finanzbehörde auf Anordnung der Ersatzzwangshaft (§ 334 Absatz 1 AO), 

10. Anträge auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 889 ZPO, 

11. Widersprüche gegen die Eintragungsanordnung (§ 882d Absatz 1 ZPO), 

12. Anträge auf einstweilige Aussetzung der Eintragung (§ 882d Absatz. 2 ZPO), 

13. Anträge auf Erlass eines Haftbefehls (§ 802g ZPO oder § 284 Absatz. 8 AO). 

Quellen 
Bundesamt für Statistik: Zivilgerichte – Fachserie 10 Reihe 2.1; Jahrgänge bis 2020 

                                                           
2 Land Sachsen-Anhalt 2021 
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Bundesamt für Statistik: Bevölkerungsstand (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html; Stand: 3.11.2021)   

Bundeszentrale für politische Bildung: Datenreport 2021 

(https://www.bpb.de/nachschlagen/datenreport-2021/ ; Stand 23.11.2021) 

Land Sachsen-Anhalt: Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Zivilsachen (ZP-

Statistik) - Anlage 14: Erläuterungen zu der Monatserhebung über Zivilsachen vor dem Amtsgericht 

(https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/VVST-VVST000011657 ; Stand 

03.11.2021)  

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html
https://www.bpb.de/nachschlagen/datenreport-2021/
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/VVST-VVST000011657
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Geschäftsvorfälle pro 10.000 Einwohnenden

2020
Ver-

mögens-

auskunft

Ver-

braucher-

insolvenz-

verfahren

Vollstre-

ckungs-

sachen

Deutschland 61,12 5,44 273,46

Baden-Württemberg 47,41 3,59 224,83

Bayern 39,85 3,25 214,59

Berl in 65,84 5,54 316,94

Brandenburg 59,14 7,20 277,89

Bremen 81,59 9,94 315,40

Hamburg 49,75 5,78 277,85

Hessen 58,23 4,44 277,23

Mecklenburg-Vorpommern 72,11 6,59 291,78

Niedersachsen 58,00 8,92 280,29

Nordrhein-Westfa len 79,95 6,10 316,85

Rheinland-Pfa lz 64,24 4,58 275,27

Saarland 67,87 6,73 284,88

Sachsen 64,68 5,27 265,53

Sachsen-Anhalt 85,51 8,03 366,63

Schleswig-Holstein 65,45 6,77 269,30

Thüringen 68,06 5,01 293,66

. 

 

Anhang 3 – Datensatz zu den Grafiken 


